
Gemeinde  Weil
Landkreis  Landsberg  am  Lech

Bekanntmachung
des  Aufstellungs  und  BilIigungsbeschIusses

gemaß  § 2 Abs  I S 2 Baugesetzbuch  (BauGB)

für  die  Einbeziehungssatzung  ,,Petzenhausen  Mitte"  in Petzenhau-

sen

Der  Gemeinderat  der Gemeinde  Weil  hat in seiner  Sitzung  am 09.12.2025  und am 19.05.2026  die

Aufstellung  und die Billigung  der  Einbeziehungssatzung  Petzenhausen  beschlossen.

Anlass  der  Planung

Der  Gemeinderat  der  Gemeinde  Weil  hat  in seiner  Sitzung  am 09.12.2025  die  Aufstellung  der  Einbe-

ziehungssatzung,,Am  Schulanger"  beschlossen.  Anlass  der  Planung  ist der  Antrag  der  Grundstücks-

eigentümer  zur  Errichtung  von  zwei  Einzelhäusern  auf  dem  betreffenden  Grundstück.  Dieses  lag bis-

lang  im Geltungsbereich  des  bestehenden  Bebauungsplans  Petzenhausen,,Mitte"  der  jedoch  mit  Be-

schluss  vom  10.10.2023  aufgehoben  wurde.

Geltunqsbereich

Das  Plangebiet  befindet  sich  im Ortsteil  Petzenhausen.  Petzenhausen  liegt  etwa  einen  Kilometer  öst-

lich  des  Hauptortes  Weil.  Der  Geltungsbereich  umfasst  das  Flurstück  Nr. I 306/6  mit  einer  Fläche  von

rund  1.250  m2.

Verfahrensart

Die  Planung  erfolgt  gemäß  § 13  a BauGB  im vereinfachten  Verfahren  ohne  Umweltprüfung  nach  § 2

Abs.  4 BauGB.  Ein Umweltbericht  gemäß  § 2a BauGB  ist nicht  erforderlich.

Weil,  26.05.2026

Abqenommen  am:....................

Unterschrift

Öffnungszeiten:

Montag,  Dienstag,  Fteitag

Donneistag

Mittwoch

08.0011hr  bis 12.00  uhr

07.30  Uhi  bis 12.(X)  Uhr

14.00  uhi  bis 18.00  Uhi

geschlossen

Bankveibindungen:

Sparkasse  Landsberg-Dießen

VR-Bank  Landsberg-Ammetsee
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